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Schärfere Regelungen für 
strafbefreiende Selbstanzeige

Der Bundesgerichtshof hatte bereits 
in seinem Beschluss vom 20.5.2010 
entschieden, dass nur derjenige im 
Rahmen der Selbstanzeige Straffreiheit 
erlangen kann, der rechtzeitig vollstän-
dige und richtige Angaben zu allen hin-
terzogenen Steuern macht.

Das Gesetz zur Verbesserung der Be-
kämpfung von Geldwäsche und Steu-
erhinterziehung bestimmt die Regeln 
für die strafbefreiende Selbstanzeige 
neu.

Künftig tritt Straffreiheit durch Selbst-
anzeige nur noch dann ein, wenn mit 
der Selbstanzeige die Besteuerungs-
grundlagen aller infrage kommenden 
Steuerarten vollständig und zutreffend 
nacherklärt werden. Damit bleiben 
Steuerhinterzieher, die sich bisher nur 
„scheibchenweise“ je nach Stand der 
Ermittlungen besonnen haben, künftig 
nicht mehr straffrei.

Des Weiteren wird der Zeitpunkt, ab 
dem eine strafbefreiende Selbstanzei-
ge nicht mehr möglich ist, vorverlegt. 
Bislang reichte es, dass sich der Steuer-
hinterzieher bis zum Beginn der steu-
erlichen Prüfung des Finanzbeamten 
beim Finanzamt selbst anzeigte. In Zu-
kunft gilt Straffreiheit nur dann, wenn 
die Selbstanzeige vor Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung erfolgt.

Neben den Neuerungen im Steuer-
strafrecht wird es auch Änderungen 
beim Tatbestand der Geldwäsche im 
Strafgesetzbuch geben. Marktmani-
pulation, Insiderhandel und Produkt-
piraterie werden Vortaten der Geld-
wäsche. Das Gesetz tritt am Tag nach 
seiner Verkündung in Kraft. Betroffene 
Steuerpflichtige sollten entsprechend 
schnell handeln!

Zuschlag für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte 
nur nach tatsächlicher Benut-
zung

Wird der geldwerte Vorteil der priva-
ten Nutzung eines Dienstwagens typi-
sierend mit der 1-%-Regelung besteu-
ert, so erhöht sich der so ermittelte 
Betrag um monatlich 0,03 % des Listen-
preises für jeden Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, 
wenn das Fahrzeug auch dafür genutzt 
werden kann. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) bestätigte mit drei Urteilen 
vom 22.9.2010 seine Rechtsprechung 
vom April 2008, dass nämlich diese 
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0,03-%-Zuschlagsregelung nur dann 
und insoweit zur Anwendung kommt, 
wie der Dienstwagen tatsächlich für 
solche Fahrten genutzt worden war.

Während das Finanzamt in den ent-
schiedenen Fällen auf Grundlage ei-
nes Nichtanwendungsschreibens der 
Finanzverwaltung die Rechtsprechung 
des BFH vom April 2008 nicht ange-
wandt und stattdessen als Einnahmen 
jeweils monatlich 0,03 % des Brut-
tolistenpreises der Fahrzeuge für je-
den Entfernungskilometer zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte angesetzt 
hatte, berücksichtigte der BFH, wie 
schon die Vorinstanz, den Zuschlag 
nur nach der Anzahl der tatsächlich 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
durchgeführten Fahrten und gelangte 
so zu entsprechend geringeren Zu-
schlägen.

Anmerkung: Die Reaktion der Finanz-

verwaltung auf die Urteile stand bei 
Drucklegung des Informationsbriefes 
noch aus.

Schnee- und Glatteisunfäl-
le steuermindernd geltend 
machen

Verursachen Arbeitnehmer auf dem 
Weg zur Arbeit, bei einer Familien-
heimfahrt im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung oder bei einer be-
ruflichen Fahrt einen Unfall oder sind 
in einen verwickelt, so können sie die 
hierdurch entstehenden Kosten beim 

Finanzamt als Werbungskosten steu-
ermindernd geltend machen.

Bei einer Fahrt zwischen Wohn- und 
Arbeitsstätte oder einer Familien-
heimfahrt können die durch den Scha-
den entstandenen Kosten zusätzlich 
zur Entfernungspauschale angesetzt 
werden. Hierunter fallen insbeson-
dere die Reparaturkosten des eige-
nen Fahrzeugs sowie die des Unfall-
gegners, aber auch Gutachterkosten, 
Schadensersatzleistungen, Gerichts- 
und Anwaltskosten, soweit nicht von 
dritter Seite Ersatz geleistet wird (z. 
B. durch die Haftpflicht- oder Kas-
koversicherung oder den Schädiger). 
Springt die Vollkaskoversicherung ein, 
ist nur die Selbstbeteiligung absetzbar. 
Wird der Pkw nicht repariert, kann 
anstelle der Kosten eine Wertminde-
rung geltend gemacht werden. Dies 
setzt voraus, dass die gewöhnliche 
Nutzungsdauer des Fahrzeugs noch 

nicht abgelaufen ist. Die nach einer 
Reparatur eventuell verbleibende 
schlechtere Verkäuflichkeit als Unfall-
wagen kann dagegen nicht berück-
sichtigt werden. Geltend gemacht 
werden können jedoch die infolge 
des Unfalls erhöhten Beiträge zur 
Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
(hier der Mehrbetrag) als beschränkt 
abzugsfähige Sonderausgaben.

Hat sich der Unfall auf einer Dienst-
reise oder bei Fahrten von Arbeit-
nehmern mit wechselnden Tätigkeits-
stätten zugetragen, so sind nicht nur 
die Kosten absetzbar, sondern der 
Arbeitgeber kann die anfallenden 
Aufwendungen des Arbeitnehmers 
zudem in voller Höhe als Reiseneben-
kosten steuerfrei ersetzen.

Meldung zur Sozialversiche-
rung

Für die Meldung zur Sozialversiche-
rung muss der Arbeitgeber feststellen, 
ob eine versicherungsfreie geringfügi-
ge oder eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung vorliegt. Hierfür hat er 
die Beschäftigung zu Beginn sozial-
versicherungsrechtlich zu beurteilen. 
Dazu gehört auch, dass der Arbeit-
nehmer Auskunft über eventuelle 
Vorbeschäftigungen oder parallel aus-
geübte Beschäftigungen bei anderen 
Arbeitgebern gibt. Der Arbeitgeber 
hat die für die Versicherungsfreiheit 
maßgebenden Angaben über den Be-
schäftigten zu den Entgeltunterlagen 
zu nehmen.

Hierzu gehört seit dem 1.1.2011 
zwingend eine Erklärung des kurzfris-
tig geringfügigen Beschäftigten über 
weitere kurzfristige Beschäftigungen 

im Kalenderjahr bzw. eine Erklärung 
des geringfügig entlohnten Beschäftig-
ten über weitere Beschäftigungen.

Der Personalfragebogen ist ein Leitfa-
den, mit dessen Hilfe bestimmte An-
gaben des Arbeitnehmers abgefragt 
werden. Diese Angaben werden für 
die sozialversicherungsrechtliche Be-
urteilung des Beschäftigungsverhält-
nisses benötigt. Der Personalfragebo-
gen ersetzt nicht den Arbeitsvertrag 
zwischen dem Arbeitgeber und dem 
Beschäftigten. Er dient lediglich zur 
Vervollständigung der Lohnunterla-
gen und als Nachweis bei Betriebs-
prüfungen.

Nettolohn maßgeblich für El-
terngeld

Bei der Einkommensberechnung für 
das Elterngeld sind die in den monat-
lichen Lohn- und Gehaltsabrechnun-
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Auf die Lohnsteuerkarte eingetrage-
ne Steuerfreibeträge wirken sich so-
mit ggf. erhöhend auf das Elterngeld 
aus.

Amtsniederlegung durch Ge-
schäftsführer

IDas Oberlandesgericht Hamm hat 
mit Urteil vom 11.8.2010 entschie-
den, dass die Amtsniederlegung des 
GmbH-Geschäftsführers wirksam ist, 
wenn die Erklärung an die Gesell-
schaft adressiert ist, sofern sie einem 
der Gesellschafter zugeht. Dies gilt 
auch, wenn es sich bei dem Gesell-
schafter um einen der Geschäftsfüh-
rer handelt.

Richtig ist, dass Erklärungsadressat 
einer Amtsniederlegung das Bestel-
lungsorgan des Geschäftsführers sei, 
also die Gesellschafter und nicht die 
Gesellschaft, vertreten durch die Ge-

schäftsführer. Ist ein Geschäftsführer 
aber auch gleichzeitig Gesellschafter 
der GmbH, und geht diesem Ge-
schäftsführer eine Amtsniederlegung 
zu, so kann sich die Gesellschaft nicht 
erfolgreich darauf berufen, dass der 
Geschäftsführer die Erklärung nur in 
seiner Geschäftsführungseigenschaft 
erhalten habe. Eine derartige Auf-
spaltung der gesellschaftsrechtlichen 
Positionen würde ersichtlich gegen 
den Grundsatz von Treu und Glauben 
verstoßen.

Gelöschte GmbH weder pro-
zess- noch parteifähig

Legt der einzige Geschäftsführer ei-
ner GmbH sein Amt nieder, ist eine 
gegen die Gesellschaft gerichtete Kla-
ge mangels gesetzlicher Vertretung 
unzulässig. Eine GmbH, deren einziger 
Geschäftsführer sein Amt niederge-
legt hat, ist nicht mehr prozessfähig. 

Sie hat mit der Amtsniederlegung ih-
ren gesetzlichen Vertreter verloren. 
Der Mangel der Prozessfähigkeit kann 
jedoch durch Bestellung eines Not-
geschäftsführers oder eines Prozess-
pflegers geheilt werden.

Wird eine GmbH wegen Vermögens-
losigkeit gelöscht, hat dies zur Folge, 
dass die Gesellschaft ihre Rechtsfä-
higkeit verliert und damit auch ihre 
Fähigkeit, Partei eines Rechtsstreits 
zu sein. Die Gesellschaft ist materiell-
rechtlich nicht mehr existent. Eine 
wegen Vermögenslosigkeit gelöschte 
GmbH bleibt jedoch dann parteifä-
hig, wenn der Kläger substanziiert 
behauptet, es sei bei der Gesellschaft 
noch Vermögen vorhanden.

Die Richter des Bundesgerichts-
hofs stellten in ihrem Urteil vom 
25.10.2010 in diesem Zusammenhang 
klar, dass auch das ab November 2008 

gen genannten Steuern zu berück-
sichtigen, spätere Steuererstattungen 
nicht.

Als auf die Einnahmen entfallende 
Steuern gelten die abgeführte Lohn-

steuer einschließlich Soli und Kir-
chensteuer. Maßgeblich sind die im 
Zwölfmonatszeitraum vor dem Mo-
nat der Geburt zugeflossenen laufen-
den Einnahmen aus nicht selbstständi-
ger Arbeit.

Das Elterngeld dient dazu, das zuletzt 
(vor der Geburt des Kindes) zum 
Lebensunterhalt dienende Einkom-
men zu ersetzen. Seiner Berechnung 
müssen deshalb diejenigen Einkünfte 
zugrunde gelegt werden, die während 
des gesetzlich definierten letzten 
wirtschaftlichen Dauerzustands den 
Lebensstandard des Elterngeldbe-
rechtigten geprägt haben. Später er-
folgende Steuerrückerstattungen sind 
indessen für den Lebensstandard im 
maßgebenden Zwölfmonatszeitraum 
nicht prägend.

Eine andere Beurteilung ergibt sich 
nach Auffassung des Landessozialge-
richts Rheinland-Pfalz auch nicht aus 
dem Gesichtspunkt, dass Arbeitneh-
mer die Möglichkeit haben, Freibeträ-
ge auf die Lohnsteuerkarte eintragen 
zu lassen, sodass die monatlichen 
Steuervorauszahlungen geringer sind. 
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gültige Gesetz zur Modernisierung 
des GmbH-Rechts (MoMiG) an die-
ser Sachlage nichts ändert. Danach 
wird die Gesellschaft bei einer Füh-
rungslosigkeit, also beim Fehlen eines 
Geschäftsführers, von ihren Gesell-
schaftern gesetzlich vertreten, wenn 
ihr gegenüber Willenserklärungen 
abzugeben oder Schriftstücke zuzu-
stellen sind, wie etwa die Zustellung 
einer Klageschrift.

Einen Prozess kann die GmbH nur 
führen, wenn ihre Vertreter nicht nur 
zur Passivvertretung, sondern auch 
zur Aktivvertretung befugt sind, also 
auch Willenserklärungen mit Wirkung 
für die Gesellschaft abgeben können. 
Eine solche Rechtsmacht haben die 
Gesellschafter in den Fällen der Pro-
zessunfähigkeit jedoch nicht.

gelten nur dort, wo diese Fälle von 
„höherer Gewalt“ vereinzelt durch 
günstigere Regelungen in Tarifverträ-
gen erfasst sind. In der Praxis wird der 
Entgeltausfall oft dadurch verhindert, 
dass für die Ausfalltage Urlaub oder 
Freizeitausgleich vom Arbeitszeitkon-
to gewährt werden.

Anders sieht es aus, wenn Arbeitneh-
mer z. B. wegen eines Fahrverbots 
oder wegen eines witterungsbeding-
ten Strom- oder Maschinenausfalls 
nicht arbeiten können. Dieses sog. 
Betriebsrisiko trägt der Arbeitgeber, 
er muss den Lohn weiterzahlen.

Bei extremen Witterungsverhältnis-
sen kann von einem Notfall ausgegan-
gen werden. Daraufhin ordnen einige 
Arbeitgeber Überstunden an, z. B. zur 
Wiederherstellung des Stromnetzes, 
um Waren anzunehmen, den Waren-
bestand aufzufüllen oder wegen län-

Arbeitsrecht gilt auch bei 
Schneechaos

Wer seinen Arbeitsplatz aufgrund 
winterlicher Witterung nicht oder zu 

gerer Öffnungszeiten zur Versorgung 
der Bevölkerung. Hier sind die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zur 
Leistung von Überstunden verpflich-
tet.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zu-
sammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch 
nicht übernommen werden.

Matthias Deppisch 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Dr.-Grabmann-Str. 1 
92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: 09181 48600 
Fax: 09181 486060

spät erreicht, hat keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Zahlung des Entgelts für 
diese Zeiten. Das Risiko für die An-
fahrt zur Arbeit, das sog. Wegerisiko, 
liegt beim Arbeitnehmer. Ausnahmen 
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